
JavScript-Programm berechnet Einkommensteuer nach Grundtarif und Splittingtarif mit Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer für die Jahre 1999 bis 2007. Kinderfreibeträge werden dabei berücksichtigt. Neu: Jetzt auch mit Steuerberechnung des Einkommens mit Progressionsvorbehalt nach §32b sowie außerordentliche Einkünfte nach $34 (Abfindungsrechner). Bei gleichzeitigem Vorliegen von Progressionsvorbehalt und Tarifermäßigung wird entsprechend BFH-Urteil vom 18.5.1994 berechnet. 
Letzte Änderung: 25.3.2010  Einkommensteuerberechnung 2000-2  010 Wolfgang Parmentier, Frankfurt am Main

   Einkommensteuerberechnung                  Abfindungsrechner    
nach einem JavaScript Programm von Slaven Rezic 

zu versteuerndes Jahreseinkommen:

Einkommensersatzleistungen
(mit Progressionsvorbehalt)

  

außerordentliche Einkünfte

 
Kinder                                                                       KiSteuer                immer in Euro  

 

Einkomm.Steuer      Soli-Zuschlag KirchenSteuer Netto

Grundtarif

Splittingtarif

davon Gewinne nach  
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 - 3 EStG:  

Gesamt-  
einkommen:   

                                                                                                        

                                                                                                          

(56% vom Durchschnittssteuersatz, mind. aber 15%)
ermäßigter Steuersatz nach § 34 Abs. 3   besteuert nach der Fünftelregelung 

(z.B. Vergütung für mehrjährige Tätigkeit) 

mit Kinderfreibetrags- 
anteil von Partner/in 

2007:
nur

 2010: Kinderfreibetrag 7008 € und neue Kindergeldbeträge berücksichtigt.

Informationen zur Einkommensteuer

Mit einem JavaScript Programm in der PDF-Datei  läßt sich die Einkommensteuer nach Grund- und Splittingtarif für die Jahre 2000 bis 2009 berechnen. Die Berechnung ab 2007 ist  um die "Reichensteuer" erweitert (ab Euro 250.000 (Ledige) / 500.000 (Verheiratete) beträgt der Steuersatz 45% - nur 2007: aber nicht bei Gewinnen. Dort beträgt er weiterhin nur 42%. Ab 2008 gelten 45% auch bei Gewinnen.

Außer dem Progressionsvorbehalt bei steuerfreien Einnahmen und  Einkünften aus mehrjäriger Tätigkeit bzw. bei Betriebsaufgabe werden vom Programm keine Besonderheiten berücksichtigt. 

Der Solidaritätszuschlag beträgt bei einer Einkommensteuer bis 972 EURO = 0; von 972 bis 1.336 Euro = 20% der Differenz (bei Splitting doppelte Beträge), dann 5.5% von der Gesamtsteuer. 




Kindergeld

Für Kinder erhalten die Eltern entweder Kindergeld oder einen Freibetrag von insgesamt 2.904 Euro je Kind. Beim Splittingtarif verdoppelt sich dieser Betrag. 

Beim Grundtarif ist meist das Kindergeld günstiger (ausser bei zusätzlicher Abfindungszahlung). Beim Splittingtarif ist dies ab 2002 bei höheren Einkommen (ab ca. 56.000 EURO) dagegen oft der Kinderfreibetrag. In diesem Fall wird nach Abzug des Kinderfreibetrages vom Einkommen die zu zahlende Steuer um den Betrag des erhaltenen Kindergeldes erhöht. Für getrennt lebende Eltern gelten ab dem Jahr, welches auf die Trennung folgt, die halben Sätze - man kann seinen Anteil in diesem Fall aber auf den Partner übetragen (Checkbox aktivieren!)  Das Programm ermittelt die günstigere Variante und zeigt dies in einem Fenster an. Die Kinderfreibeträge mindern in jedem Fall den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. 



Kirchensteuer

Die Kirchensteuer beträgt in den Ländern Baden-Württemberg und Bayern, 8,00% der Einkommen- bzw. Lohnsteuer. In alle anderen Bundesländer 9%.

Informationen zur Einkommensteuer

Die Berechnung ab 2007 ist gegenüber 2005/2006 um die "Reichensteuer" erweitert (ab Euro 250.000 (Ledige) / 500.000 (Verheiratete) beträgt der Steuersatz 45% - 2007 aber nicht bei Gewinnen. Dort beträgt er weiterhin nur 42%. Beim Vorliegen von beiden Einkunftsarten wird der 250.000/500.000 Euro übersteigende Anteil im Verhältnis (das vor Abzug der Sonderausgaben usw. zu ermitteln ist) besteuert (gilt nur für 2007). Bei Einkommen über 250.000 Euro (nur dann) muss 2007 dieser Teil (Gesamteinkommen und Gewerbegewinn) ausgefüllt werden.

Berechnungsbeispiel: Einkünfte 320.000 Euro, 160.00 davon Gewinne d.h. 50%, 20.000 Sonderausgaben, zvE = 300.000 Euro.  25.000 Euro werden deshalb mit 42%, die andere Hälfte der 250.000 Euro übersteigenden Einkünfte mit 45% besteuert.



http://user.cs.tu-berlin.de/~eserte/misc/einkommensteuer.html
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